
KUNSTSTIFTUNG DES LANDES SACHSEN-ANHALT


Das Kurzfilmprogramm der Kunststiftung Sachsen-Anhalt

Mit dem Kurzfilmprogramm möchte die Kunststiftung Sachsen-Anhalt die Herstellung von Kurzfilmen fördern, die neue künstlerische Darstellungsweisen erkunden und bedeutsame gesellschaftliche Fragestellungen aufgreifen. Es kann sich bei dem zu fördernden Projekt um Spiel-, Animations- und Dokumentarfilme sowie experimentelle Formen des dokumentarischen und fiktionalen Films handeln. Die Förderung bezieht sich auf alle Genres. Grundsätzlich werden im Rahmen des Programms Kurzfilme bis zu einer Länge von 15 min bis max. 30 min. gefördert. 

Antragsberechtigt sind Produzenten und Filmemacher, die ihren ersten Wohnsitz in Sachsen–Anhalt haben oder sich in ihrem Projekt thematisch auf Sachsen-Anhalt beziehen. Vor allem der Nachwuchs der Filmemacher in Sachsen-Anhalt soll mit dieser Initiative Gelegenheit erhalten, Erfahrungen bei der Entwicklung und Umsetzung eines Filmprojektes zu sammeln

Gefördert werden die Drehbuch- und Projektentwicklung mit einem Stipendium von bis zu 3.000,00 €, die Filmproduktion mit einem Zuschuss von bis zu 10.000,00 € sowie die Präsentation auf nationalen oder internationalen Festivals mit bis zu 2.000,00 €. Die professionelle Betreuung der Filmproduktion durch einen Fachmentor ist bei Erstlingswerken obligatorisch und kann ebenfalls mit einem Zuschuss von der Kunststiftung gefördert werden.

Der Antrag muss der Kunststiftung vor Drehbeginn vorliegen. Die für das Projekt anfallenden Kosten sind nach den Regeln sparsamer Haushaltsführung zu kalkulieren. Die Mitfinanzierungsquote der Kunststiftung Sachsen-Anhalt kann bis zu 90 % der Herstellungskosten betragen. Antragsteller sollten einen Eigenanteil von mindestens 10% der Herstellungskosten erbringen. Der Eigenanteil kann durch Eigenmittel, Fremdmittel, Rückstellungen und Beistellungen erbracht werden.

Das Kurzfilmprogramm der Kunststiftung ist zunächst auf zwei Jahre befristet.  

„wage-mutig“












